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A. Planzeichnung

Gemeinde Randersacker

6. Änderung des Bebauungsplans

Gerbrunner Grund II

Satzung

30.01.2019

M. 1 : 500

B. Textteil

PRÄAMBEL

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom

3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), sowie des Artikels 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in

der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch das

Gesetz vom 10. Juli 2018 (GVBl. S. 523), wird nach Beschlussfassung des Marktgemeinderats des

Marktes Randersacker vom 30.01.2019 folgende Satzung über die 6. Änderung des

Bebauungsplans „Gerbrunner Grund II" bestehend aus der Planzeichnung, dem Textteil und den

örtlichen Bauvorschriften erlassen.

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom

21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).

VERFAHRENSVERMERKE

a) Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 17.10.2018 die Aufstellung des Bebauungsplans

"6. Änderung des Bebauungsplans „Gerbrunner Grund II" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss

wurde am 24.10.2018 ortsüblich bekannt gemacht.

b) Von der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der

Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit § 13 Abs. 2 BauGB abgesehen. Die Öffentlichkeit

konnte sich in der Zeit vom 09.11.2018 bis 30.11.2018 gem. § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB über die

allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und

sich in der Zeit vom 09.11.2018 bis 26.11.2018 zur Planung äußern.

c) Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 02.11.2018  wurden die Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 20.11.2018 bis

11.01.2019 beteiligt.

d) Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 02.11.2018 wurde mit der Begründung

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 07.12.2018 bis 11.01.2019  öffentlich ausgelegt. Die

Auslegung wurde am 15.11.2018 bekanntgemacht.

e) Der Markt Randersacker hat mit Beschluss des Marktgemeinderats vom 30.01.2019 den

Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 30.01.2019 als Satzung

beschlossen.

Randersacker, den .........................

(Siegel)

......................................................................................

Sedelmayer (1.Bürgermeister)

f) Ausgefertigt

Randersacker, den .........................

(Siegel)

......................................................................................

Sedelmayer (1.Bürgermeister)

g) Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am .........................  gemäß § 10 Abs. 3

Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Randersacker, den .........................

(Siegel)

......................................................................................

Sedelmayer (1.Bürgermeister)

C. Verfahren


